
Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Sie wird ortsüblich bekannt gemacht in 
den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden. 
 

 

  
 
 
 

   Öffentliche Bekanntmachung 
 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.10.2007 
 

- Feststellung der UVP-Pflicht – 
-  

Bekanntgabe gemäß § 3 a Satz 2, zweiter Halbsatz des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
 
In dem Bodenordnungsverfahren  Riveris (Ort) II ist der Bau gemeinschaftlicher und 
öffentlicher Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes vorgesehen. 
 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG fällt, wurde eine Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3 c Abs. 1 UVPG durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.  
 
Gemäß § 3 a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar.  
 
Die Prüfungsunterlagen sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umwelt-
informationsgesetzes beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, 
Tessenowstr. 6, 54295 Trier, während der Dienststunden montags bis donnerstags von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr zugänglich. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Eszterle 
 
 
 


